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 Veröffentlicht am 05.10.1994

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

20/13 Sonstiges allgemeines Privatrecht

Norm

EisbEG 1954 §2 Abs1;

EisbEG 1954 §2 Abs2 Z3;

EisbEG 1954 §2 Abs3;

EisbEG 1954 §21 Abs1;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Enteignung nach dem Eisenbahnenteignungsgesetz 1954 - Die mit dem angefochtenen Bescheid

verfügten Enteignungen liegen angesichts der Bedeutung des Ausbaues der U-Bahn als Massenbeförderungsmittel

und der dadurch erreichten Entlastung des Individualverkehrs mit allen damit verbundenen Folgen im zwingenden

öffentlichen Interesse. Daran ändert nichts, daß an Stelle der gewählten Trassenführung auch eine andere zweckmäßig

sein könnte. Dieses zwingende öffentliche Interesse steht der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung entgegen.

Schlagworte

Zwingende öffentliche Interessen
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